
auch die Rechtslage dieses Grundstückskaufs, die im Justizmini
sterium geprüft wurde, schriftlich zu übermitteln.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieden

Herr Minister! Es gibt noch eine Nachfrage. Sind Sie bereit, 
darauf noch zu reflektieren? - Er ist nicht bereit.

(Unruhe im Saal)

Er wird es also schriftlich noch einmal mitteilen.

Wir kommen zum Geschäftsbereich des geschäftsführend be
auftragten Staatssekretärs im Ministerium der Finanzen, 
Dr. Siegert. Ich bitte den Abgeordneten Lothar Meier von der 
PDS, die Frage zu stellen.

Lothar Meier (PDS):

Gegenwärtig sind viele Eigentumsfragen an Grund und Boden 
für ehemals volkseigene Unternehmen nicht endgültig geklärt. 
Das behindert außerordentlich die Kreditaufnahme der betroffe
nen Unternehmen. Nach Aussagen westlicher Banken wäre im 
Interesse dieser Unternehmen eine Ausfallbürgschaft der Re
gierung für diese Fälle möglich und zugleich risikolos.

. Jeder Tag fehlender Mittel kostet weitere Arbeitsplätze. Auch 
bis zum 3. Oktober 1990 wäre ein wesentlicher Effekt erreichbar, 
insbesondere auch für mittelständische Unternehmen.

Welchen Standpunkt vertritt die Regierung zu einer Ausfall
bürgschaft gegenüber Banken bis zur Klärung von Eigentums
fragen an Grund und Boden?

Dr. Siegert, Staatssekretär im Ministerium für Finanzen:

Meine Damen und Herren! Die Lösung dieses sicher sehr aku
ten Problems ist auf folgendem Wege möglich:

Bestandteil des Einigungsvertrages Kapitel III Anlage 2 ist ein 
Gesetz über besondere Investitionen, und danach besteht jetzt 
folgende Möglichkeit:

Es ist möglich, Grundstücke und Gebäude, die sich in Volksei
gentum befinden, auch dann unverzüglich zu verkaufen, wenn 
die Eigentumsverhältnisse noch ungeklärt sind oder wenn damit 
zu rechnen ist, daß Eigentumsforderungen ehemaliger Eigentü
mer gestellt werden.

___/ Voraussetzung, um dies zu tun, ist, daß natürlich entsprechen
de Investitionserfordernisse vorliegen, um also auch hier speku
lative Grundstückskäufe abzuschließen.

Ein solches Erfordernis liegt dann vor, wenn der betreffende 
Investor nachweist, daß es im Interesse der Leistungsentwick
lung, der Sicherung von Arbeitsplätzen notwendig ist, diese Be
triebsstätte für Produktion oder Dienstleistungen zu errichten, 
oder wenn nachgewiesen wird, daß mit dieser Investition Wohn- 
bedarf für die Bevölkerung befriedigt wird, oder wenn es um in
frastrukturelle Maßnahmen, also Industrieinvestitionen beglei
tende infrastrukturelle Maßnahmen geht.

Das sind wohl die wichtigsten Anliegen, die auch in der Frage, 
Herr Abgeordneter, im Hintergrund bei den entsprechenden In
vestoren stehen.

Der praktische Weg ist so, daß hier natürlich der Landrat bzw. 
die Stadtverwaltung entsprechende Aufsichtspflichten ausüben 
muß und die Genehmigung des Grundstückskaufes deshalb ab
hängig ist von einer Bescheinigung, die der Landrat oder die 
Stadtverwaltung ausstellt, wenn die eben genannten Investi
tionszwecke vorliegen. Auf der Grundlage dieser Bescheinigung 
ist dann der Kauf unverzüglich möglich.

Ich möchte hier noch sagen, es gibt in dem Gesetz eine soge

nannte Rückfallklausel, das heißt wenn der Investor mit vorge
spiegelten Argumenten oder Nachweisen eine solche Bescheini
gung erreicht, dann könnte das auch im Nachhinein rückgängig 
gemacht werden.

Was nun jetzt die Eigentümeransprüche betrifft, werden sie, 
wenn der Anspruch auf Eigentum nachgewiesen und entspre
chend rechtskräftig bestätigt ist, als Eigentümer dann entschä
digt, und zwar in Höhe des Verkaufserlöses, der erzielt worden 
ist, bzw. wenn nachgewiesen wird, daß der Verkaufswert inzwi
schen gestiegen ist, das kann ja sein, dann sind auch höhere Ent
schädigungen notwendig. Diese Entschädigungen sind dann 
vom Veräußerer zu tragen. Das heißt also, dieses Unternehmen, 
das das Grundstück verkauft hat, hat dann den entsprechenden 
Eigentümer zu entschädigen.

Meine Damen und Herren! Ich darf sagen, daß nach unserer 
Auffassung mit dieser Lösung erstens ein rascher Verkauf von 
Grund und Boden möglich ist, auch wenn die Eigentumsfragen 
noch offen sind, damit die Investitionsprobleme gelöst werden 
können und gleichzeitig aber auch, was natürlich notwendig ist, 
den möglichen Eigentumsansprüchen, die hier noch kommen 
können, Rechnung getragen wird.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Danke schön, Herr Staatssekretär. Ich sehe eine Anfrage. Sind 
Sie bereit, darauf einzugehen?

(Dr. Siegert, Staatssekretär: Ja.)

Bitte schön.

Dörr (F.D.P.):

Ich würde gern von Ihnen wissen, wie man verfährt als der, der 
das Recht hat, Grund und Boden zu erwerben, wenn die Gemein
de Eigentümer ist, die Rechtslage also klar ist, und der Bürger
meister zögerlich ist. Was kann ich als derjenige tun, der inve
stieren will, der Arbeitsplätze erhalten will, der im Handwerk Ar
beitsplätze schafft? Sie haben immer nur davon gesprochen, daß 
es eventuell spekulative Sachen gibt. Das ist völlig richtig, das 
sollte man nicht zulassen. Aber wenn wirklich ehrliche Absicht 
dahintersteht, daß gebaut wird und Arbeitsplätze erhalten wer
den, wie kriege ich den Bürgermeister?

Dr. Siegert, Staatssekretär im Ministerium für Finanzen:

Zunächst - würde ich sagen - muß man, wenn man mit dem 
Bürgermeister nicht zurechtkommt, was mir bei einem soliden 
Investitionsanliegen, an dem ja der Bürgermeister interessiert 
sein müßte - ich gehe mal hin bis zu der potentiellen Gewerbe
steuer, die ihm dann mal zufließt - nicht klar ist, da müßte er ei
gentlich einsichtig sein und diesem Anliegen stattgeben, muß 
man in diesem Falle nur den Weg zum Landrat gehen, um mit 
Hilfe des Landrates Einfluß auf den Bürgermeister zu nehmen, 
damit das zum Zuge kommt. Sicher wäre es auch richtig, hier die 
Öffentlichkeit in der betreffenden Gemeinde zu mobilisieren, 
um dem Investanliegen, das ja schließlich den Bürgern, den Ar
beitsplatzsicherungen oder -neuschaffungen dient, gerecht zu 
werden. Das wäre meine Empfehlung.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Gut, danke schön. Entschuldigung, es liegt noch eine Anfrage 
vor. Tut mir leid, das war ganz links außen. Sind Sie bereit, auch 
darauf zu antworten?

(Dr. Siegert, Staatssekretär: Ja.)

Bitte schön.
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